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6. II. 14 
IX  Z R  245/12
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13. II. 14 
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Allein die A bsicht des Verm ieters, nach Beendigung des M iet
verhältnisses Um baum aßnahm en in den M ieträum en durch
zuführen, genügt nicht, um  im Wege der ergänzenden Ver
tragsauslegung an die Stelle der vertraglichen Verpflichtung 
des M ieters nach Beendigung des M ietverhältnisses Schön
heitsreparaturen und Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungs
maßnahmen durchzuführen, einen A usgleichsanspruch in 
G eld  treten zu lassen. E in  solcher A usgleichsanspruch setzt 
voraus, dass die M ieträum e tatsächlich um gebaut w erden......  133

a) D ie  den Form ularzw ang für Anträge auf Erlass eines Pfän- 
dungs- und Ü berw eisungsbeschlusses regelnden R echtsnor
men können verfassungskonform  dahingehend ausgelegt w er
den, dass der G läubiger vom  Form ularzw ang entbunden ist, 
sow eit das Form ular unvollständig, unzutreffend, fehlerhaft 
oder m issverständlich ist.
b) In diesen, seinen Fall nicht zutreffend erfassenden Berei
chen ist es nicht zu beanstanden, w enn er in dem  Form ular 
Streichungen, Berichtigungen oder Ergänzungen vornim m t 
oder das Form ular insow eit nicht nutzt, sondern au f beige
fügte Anlagen verweist.
c) E in  A ntrag auf Erlass eines P fändungs- und U berw ei
sungsbeschlusses ist nicht form unw irksam , w enn sich der 
Antragsteller eines A ntragsform ulars bedient, das im  L ay ou t 
geringe, fü r die zügige Bearbeitung des A ntrags nicht ins G e
wicht fallende Ä nderungen enthält.
d) E in  A ntrag auf Erlass eines Pfändungs- und Ü berw eisun gs
beschlusses ist auch nicht deshalb form unw irksam , w eil das A n 
tragsform ular nicht die in dem  Form ular gemäß A nlage 2 zu  § 2
N r. 2 Z V FV  enthaltenen grünfarbigen Elem ente aufw eist......  145

a) D ie Leistungsfähigkeit zur Zahlung von Elternunterhalt ist 
auch dann auf der G rundlage eines individuellen Fam ilienbe
darfs zu erm itteln, wenn der U nterhaltspflichtige über gerin
gere E inkünfte als sein Ehegatte verfügt.
b) D er W ohnvorteil eines U nterhaltspflichtigen ist auch bei
der Inanspruchnahm e au f Elternunterhalt dem  Einkom m en 
hinzuzurechnen und nicht lediglich im Rahm en der vom  
Selbstbehalt um fassten W ohnkosten zu berücksichtigen.........  157

a) D ie  Verjährung eines gegen einen rechtlichen Berater ge
richteten E rsatzanspruchs beginnt zu  laufen, w enn der M an 
dant den Schaden und die Pflichtw idrigkeit des Beraters er
kannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht erkannt hat.
b) R ät der Berater zur Fortsetzu n g des Rechtsstreits, hat
der M andant in der Regel auch dann keine Kenntnis von der 
Pflichtw idrigkeit des Beraters, wenn das G ericht oder der 
G egner zuvor au f eine Fristversäum ung hingewiesen hat........ 172

Ü bernim m t jem and im Wege der befreienden Schuldübernah
me die Schuld eines anderen, deren zugrunde liegender A n 
spruch durch eine Vorm erkung gesichert ist, und w ird er zeit
gleich Inhaber des von der V orm erkung betroffenen Rechts, 
erlischt die V orm erkung nicht. D er Schuldnerw echsel kann 
nicht in das G run dbuch  eingetragen w erden................................  179


